
 

Tierarztpraxis Hohne 
Harzklint 2, 29362 Hohne, Tel 

05083-1331 

ERKLÄRUNG für Halter von Kaninchen 
als Heim- und Hobbytiere  

Status: freigegeben 
 
ID: 4487 
 

 
Formular 

Revision: 003/08.2025 

 
 

 
 
  

Bearbeitung Hu/Pü, Stefanie und Susanne - 27.08.2025 
11:24:58  

Freigabe Hu/Pü, Stefanie und Susanne - 27.08.2025 
11:25:14  

Pfad: Dokumente/04_Empfang/04.01_Anmeldung/ Seite 1 von 1 

 

in Anlehnung an das Schreiben des BMG v. 17.2.1995  
(Geschäftszeichen: 425-7210) zur Tierhalter-Erklärung bei Pferden 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
Name und Anschrift des Tierhalters 

 

Hiermit erkläre ich, dass mein/e Kaninchen 

Name: ___________________________________________________________________________________ 

Geburtsjahr:  ______________________________  Geschlecht:   ________________________ 

Rasse:   ______________________________  Farbe:    ________________________ 

bes. Kennzeichen: ____________________________  ggf. Transponder-Nr.:  ________________________ 

nicht der Lebensmittelgewinnung dient/dienen und meinerseits auch nicht der Lebensmittelgewinnung zugeführt 
wird/werden. 

Mir ist bekannt, dass ich anderenfalls ein „Bestandsbuch über die Anwendung von Arzneimitteln“ führen muss und 
dass ich über die aktuelle Rechtslage von dem unten aufgeführten Tierarzt aufgeklärt worden bin. Sollte diese 
Tierhaltererklärung rechtsunwirksam sein, so bin ich allein für die daraus entstehenden Rechtsfolgen haftbar. Ich 
entbinde den unten genannten Tierarzt von der Verpflichtung zur Führung der „Tierärztlichen Arzneimittel-
Anwendungs- und Abgabebelege“ für mein(e) Tier(e). 

Ich bin damit einverstanden, dass das/die Kaninchen im Falle eines Therapienotstandes im Sinne der 
arzneimittelrechtlichen Vorschriften mit Arzneimitteln behandelt wird/werden, die nicht für die Anwendung bei 
Kaninchen oder anderen lebensmittelliefernden Tieren zugelassen sind. 

Mir ist bekannt, dass eine Verwendung des/der o.g. Kaninchen(s) zur Gewinnung von Lebensmitteln ein Vergehen 
gegen das Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz darstellt und als Straftat geahndet werden kann. 

Im Falle der Veräußerung des/der Kaninchen verpflichte ich mich, den Erwerber auf diese Erklärung hinzuweisen, 
insbesondere den Tatbestand, dass das/die Kaninchen aus arznei- und lebensmittelrechtlichen Gründen nicht der 
Lebensmittelgewinnung zugeführt werden kann/können. 

 

____________________, den ___________ Unterschrift Tierhalter ________________________ 

 

Hinweis des behandelnden Tierarztes:        Ich weise darauf hin, daß die Erklärung unbefristet gilt. 

 

____________________, den ___________ Unterschrift/Stempel Tierarzt __________________ 


